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Antwort

 

der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulla Jelpke, Petra Pau 
und der Fraktion der PDS 
– Drucksache 14/4043 –

Polizeiliche Befugnisse bei Abschiebungen auf dem Luftweg 

 

In ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulla Jelpke, Petra
Pau und der Fraktion der PDS zu „Freiheitsentzug bei Abschiebungen auf
dem Luftweg“ (Antwort: Bundestagsdrucksache 14/1454) hat die Bundesre-
gierung ausgeführt, ein „Tätigwerden der Polizeivollzugsbeamten (z. B. durch
Anwendung unmittelbaren Zwangs)“ bei Widerstand des abzuschiebenden
Menschen sei „von einer Aufforderung oder Ermächtigung durch den Luft-
fahrzeugführer abhängig“. 

Demgegenüber wird in der Rechtswissenschaft die Auffassung vertreten,
„dass die polizeilichen Kompetenzen des verantwortlichen Luftfahrzeugfüh-
rers nicht in der Lage sind, die zur Durchsetzung einer Abschiebung erforder-
lichen Gewaltbefugnisse gegenüber dem Rückzuführenden für die gesamte
Dauer der Flugreise in rechtlich unbedenklicher Weise zur Verfügung zu stel-
len. (...) Demzufolge muss sich das vielfach beschworene Delegationsmodell,
auf welches in praxi sämtliche gewaltsamen Abschiebungen gestützt werden,
gerade in den besonders problematischen Fällen heftigen Widerstandes des
Rückzuführenden als eklatante Fehlkonstruktion erweisen, die ihre beharrli-
che Existenz dem Anschein nach nur der allenthalben herrschenden Unsicher-
heit über die Reichweite der Befugnisse des Luftfahrzeugkommandanten ver-
dankt.“ (Karsten Baumann: Die „Bordgewalt“ bei Abschiebungen auf dem
Luftweg als Rechtsproblem. Zeitschrift für Luft- und Weltraumrecht 2/2000,
S. 174 <183>.) 

1. Wie viele Abschiebungen auf dem Luftweg wurden 1999 und in den Mo-
naten Januar bis August 2000 von deutschen Flughäfen durchgeführt (bitte
nach Flughäfen und Zielländern aufschlüsseln)? 

 

Im Jahr 1999 wurden 29 426 Personen und in der Zeit von Januar bis Juli 2000
insgesamt 16 997 Personen auf dem Luftweg abgeschoben. Hinsichtlich der
Abflughäfen und der Zielländer verweise ich auf die beiliegenden Aufstellun-
gen (Anlagen 1–3). Eine Aufschlüsselung nach Zielländern wird erst seit
Januar 2000 vorgenommen.
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2. In welche Länder wurden wie viele Personen in Charterflügen abgescho-
ben? 

 

Im vergangenen Jahr wurden im Rahmen von Chartermaßnahmen 63 Personen
nach Nigeria und in der Zeit von Januar bis Juli 2000 insgesamt 596 Personen
in das Kosovo abgeschoben. Diese Angaben beziehen sich auf Chartermaßnah-
men, die der Bund für die Länder durchgeführt hat.

 

3. Wie viele Abschiebungen erfolgten 

– in Begleitung von Beamten des Bundesgrenzschutzes? 

– in Begleitung von Beamten der Länderpolizeien oder anderer Länder-
behörden? 

 

Im Jahr 1999 wurden 3 856 Personen in Begleitung durch Beamte des Bundes
und der Länder abgeschoben. Im Zeitraum von Januar bis Juli 2000 waren es
insgesamt 2 155 Personen. Eine getrennte Anschreibung nach Bund und Län-
dern erfolgt nicht.

 

– unbegleitet? 

 

Im Jahr 1999 wurden 21 520 Personen unbegleitet abgeschoben. 12 602 Perso-
nen waren es in der Zeit von Januar bis Juli 2000.

 

– in Begleitung von Sicherheitskräften der Zielstaaten? 

 

In Begleitung von Sicherheitskräften des Zielstaates wurden 1999 insgesamt 44
Personen, von Januar bis Juli 2000 insgesamt 245 Personen abgeschoben.

 

– in Begleitung von Sicherheitskräften der Luftverkehrsgesellschaften? 

 

In Begleitung von Sicherheitskräften der Luftverkehrsgesellschaften wurden
1999 insgesamt 4 006 Personen, von Januar bis Juli 2000 insgesamt 2 991 Per-
sonen abgeschoben.

 

4. In wie vielen Fällen ist gegen Widerstand leistende Menschen, die abge-
schoben werden sollten, Gewalt angewandt worden 

– durch Beamte des Bundesgrenzschutzes? 

– durch Beamte der Länderpolizeien oder anderer Länderbehörden? 

– durch Sicherheitskräfte der Zielstaaten? 

– durch Sicherheitskräfte der Luftverkehrsgesellschaften? 

 

Hierüber werden keine statistischen Anschreibungen geführt.

 

5. In wie vielen Fällen ist die Anwendung von Gewalt auf Grund einer aus-
drücklichen Aufforderung beziehungsweise Ermächtigung durch den Luft-
fahrzeugführer erfolgt? 

6. Auf welche Weise ist die Aufforderung beziehungsweise Ermächtigung
erteilt worden? 

a) Sind Aufforderung beziehungsweise Ermächtigung mündlich oder
schriftlich erteilt worden? 

b) Sind die (mündlich oder schriftlich erteilten) Aufforderungen bezie-
hungsweise Ermächtigungen und die Vorgänge, die zur Erteilung ge-
führt haben, später dokumentiert worden? 

Wenn ja, wie? 

Wo werden diese Dokumentationen aufbewahrt? 

 

Hierüber existieren keine statistischen Anschreibungen. Die Begleitbeamten
des Bundesgrenzschutzes haben nach den „Bestimmungen über die Rückfüh-
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rung ausländischer Staatsangehöriger auf dem Luftweg“ vor dem Abflug mit
dem Flugkapitän Verbindung aufzunehmen, um mit ihm das weitere Verfahren
abzusprechen. Schriftliche Ermächtigungen werden nicht erteilt.

 

7. In wie vielen Fällen musste die Abschiebung wegen des Widerstandes des
Betroffenen abgebrochen werden? 

 

Hierüber gibt es keine statistischen Anschreibungen.

 

8. Hält die Bundesregierung angesichts der detailliert begründeten Einwände
aus der Rechtswissenschaft ihre Auffassung aufrecht, das „Delegations-
prinzip“ trage die Anwendung unmittelbaren Zwangs durch die Polizei-
vollzugsbeamten? 

Wenn ja, mit welcher Begründung? 

Wenn nein, welche Konsequenzen zieht die Bundesregierung aus diesen
Einwänden? 

 

Das „Verhältnis der Aufgaben und Befugnisse der Polizeivollzugsbeamten der
Länder und des Bundes zur Bordgewalt des verantwortlichen Luftfahrzeugfüh-
rers bei der Durchführung von Abschiebungen“ wird zurzeit im Bundesminis-
terium des Innern einer eingehenden Überprüfung unterzogen. Ein abschlie-
ßendes Ergebnis liegt noch nicht vor.

 

Anlage 1

 

 

 

Rückführungen auf dem Luftweg nach Flughäfen 1999 

Gesamt 29.426 21.520 7.906 3.856 4.050 5.205 81

Abschiebungen im Jahr 1999
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Anlage 2

 

Rückführungen auf dem Luftweg nach Flughäfen 2000

 

Anlage 3

 

Rückführungen auf dem Luftweg nach Flughäfen 2000

Abschiebungen Januar bis Juli 2000

Gesamt 16.997 12.602 5.391 2.155 3.236 2.978 1.88150

336

52

71

3.173

6.136

249

928

4

2.072

1

849

2.395

727

Abschiebungen in Zielland
– Januar bis Juli 2000

 

Gesamtherstellung: H. Heenemann GmbH & Co., Buch- und Offsetdruckerei, Bessemerstraße 83–91, 12103 Berlin
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH, Postfach 13 20, 53003 Bonn, Telefon (02 28) 3 82 08 40, Telefax (02 28) 3 82 08 44

ISSN 0722-8333


